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Das Amt der Wiener Landesregierung beehrt sich. in der Be~lage 
25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem im Betreff ge-

nannten Gesetzentwurf zu übermitteln. 

Für den mtsdirektor: 

25 Beilagen 
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Amt der Wiener Londesregierung 

r~ D - 1 439 - 1 /84 
Forderungsprogramm der 
Bundesländer; 
Entwurf einer Novelle zum, 
Bundes-Verfassungsgesetz; 
Stellungnahme 

zu GZ 600 573/24-V/1/84 

An das 
Bundeskanzleramt 

Wien, 1984 09 26 

Auf das Schreiben vorn 10. Juli 1984 beehrt sich ~as Amt der 
Wiener Landesregierung zu dem im Betreff genannten Gesetzent
wurf wie folgt Stellung zu nehmen: 

I. Im allgemeinen: 

Der Entwurf sieht eine teilweise Erfüllung des Forderungspro
grarnmes der Bundesländer 1976 sowie einiger Forderungen des 
Österreichischen Gemeindebundes und des Österreichischen Städte
bundes vor. Das Gesetzesvorhaben wird daher begrüßt. Inhaltlich 
entspricht die Novelle dem zuletzt erreichten Verhandlungsstand 
und den Beschlüssen der Landeshauptmännerkonferenzen vom 6. De
zember 1983 und 8. Juni 1984. Allerdings stellt der Gesetzent
wurf nur eine verhältnismäßig bescheidene Teilerfüllung des ge
samten Forderungsprogrammes dar. weshalb darauf gedrungen werden 
muß. daß die Verhand 1 ungen über die noch offenen_ Forderungen 
der Länder aus dem Forderungsprogramm 1976_rasch und zügig fort
gesetzt werden. 
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11. Zu einzelnen Bestimmungen des Entwurfes: 

Zu Art. I Z 3 (Art. 12 Abs. 4): 

Eine übergangsbestimmung erscheint schon deswegen notwendig, 
weil die wichtige Frage, ob die Bezeichnungspflicht nur künftige 
oder auch bereits bestehende Grundsatzgesetze erfaßt, nicht der 
~nterpretation überlassen Werden darf. Das Amt der Wiener Landes
regierung geht jedenfalls davon aus, daß auch bestehende Grund
satzgesetze erfaßt werden sollen. 

Zu Art. I Z 5 (Art. 44 Abs. 2): 

Die Zuständigkeit der Länder in Gesetzgebung oder Vollziehung 
kann nicht nur durch Verfassungsgesetze oder in einfachen Ge
setzen enthaltene Verfassungsbestimmungen eine Einschränkung 
erfahren sondern auch durch verfassungsändernde Staatsverträge, 
indem entsprechende Befugnisse auf zwischenstaatliche Einrich
tungen und ihre Organe übertragen und dabei den Ländern ent
zogen werden. In diesem Sinne wäre Art. 50 Abs. 3 B-VG dahin
gehend zu ergänzen, daß, wenn durch Staatsvertrag Verfassungs
recht geändert oder ergänzt wird, die Bestimmungen des Art. 44 
Abs. 1 und 2 (neu) sinngemäß anzuwenden sind. 

Zu Art. I Z 14 (Art. 117 Abs. 7): 

Die "unmittelbare Teilnahme der zum Gemeinderat Hahlberechtigten 
fn Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches" ist sehr weit
läufig, sodaß verschiedenste plebiszitäre Rechtsinstitute darauf 
gegründet werden können. Es erscheint aber zweifelhaft, ob unge
achtet der Erläuterungen Rechtsinstitute, die eine endgültige 
und verbindliche Entscheidung durch Gemeindebürger anstelle der 
Gemeindeorgane vorsehen (wie z.B. die Volksabstimmung) und deren 
Verfassungskonformität bisher umstritten war, nun tatsäChlich 
eine einwandfreie bundesverfassungsrechtliche Grundlage erhalten. 
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Den n 11 Te i 1 nah m e 11 am vJ i 1 1 e n s b i 1 dun g s pro z e ß h eiß t n 0 c h n ich t, daß 
damit die alleinige Entscheidungsbefugnis begründet wird. Es er
schiene zielführender, wenn klar zum Ausdruck gebracht wird, daß 
bestimmte Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches durch 
die zum Gemeinderat Wahlberechtigten entschieden werden können. 

-Gleichzeitig werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme dem 
präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Für den Lan amtsdirektor: 
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